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	▶ Mitarbeiterbeteiligung/Arbeitslohn
BFH: Kein Arbeitslohn bei schenkweiser Übertragung von Gesell-
schaftsanteilen zur Sicherung der Unternehmensnachfolge

|  Das Verschenken von Geschäftsanteilen an leitende Mitarbeiter zur  
Sicherung der Unternehmensnachfolge führt nicht ohne Weiteres zu steu-
erpflichtigem Arbeitslohn. Denn Arbeitslohn setzt u. a. voraus, dass der 
Vorteil dem Arbeitnehmer „für“ seine Arbeitsleistung gewährt wird. Das hat 
der BFH für eine Mitarbeiterbeteiligung entschieden, die der Inhaber einer 
leitenden Mitarbeiterin geschenkt hatte.  |

Im Urteilsfall war die Arbeitnehmerin seit vielen Jahren in der Führungsebe-
ne eines kleineren Unternehmens tätig. Da der Sohn der Gründungsgesell-
schafter als Unternehmensnachfolger ausschied, beschlossen diese, die Lei-
tung des Unternehmens zur Sicherung der Unternehmensfortführung in die 
Hände der Arbeitnehmerin und weiterer Mitglieder der Führungsebene zu 
legen. Hierzu schenkten sie jeweils 5,08 Prozent der Anteile an die Arbeit-
nehmerin sowie vier weitere Personen. Das Finanzamt sah den in der Über-
tragung liegenden geldwerten Vorteil als Arbeitslohn an und unterwarf die-
sen der Besteuerung. Das FG Sachsen-Anhalt entschied mit Urteil vom 
27.04.2022 (Az. 3 K 161/21) demgegenüber, dass der Vorteil aus der Übertra-
gung der Gesellschaftsanteile sich bei objektiver Betrachtung nicht als Er-
trag der nichtselbstständigen Arbeit der Arbeitnehmerin darstelle. 

Dies hat der BFH nun bestätigt: Auch wenn die Anteilsübertragung mit dem 
Arbeitsverhältnis der Arbeitnehmerin zusammenhänge, sei sie durch dieses 
nicht (maßgeblich) veranlasst. Denn entscheidendes Motiv für die Übertra-
gung sei für alle Beteiligten erkennbar die Regelung der Unternehmens-
nachfolge gewesen. Der in der schenkweisen Übertragung aus gesellschafts-
rechtlichen Gründen liegende Vorteil stelle in dieser Situation keine Entloh-
nung der leitenden Mitarbeiter für in der Vergangenheit erbrachte oder in 
Zukunft zu erbringende Dienste dar. Als maßgebliche Indizien gegen Arbeits-
lohn sah der BFH auch an, dass die Anteilsübertragung hier nicht an den 
Fortbestand der Arbeitsverhältnisse geknüpft gewesen war und der vom Fi-
nanzamt angenommene Vorteil im Vergleich zu den Bruttoarbeitslöhnen der 
Beschenkten deutlich aus dem Rahmen fiel (BFH, Urteil vom 20.11.2024,  
Az. VI R 21/22, Abruf-Nr. 245926).

Zentrale Frage: Wird 
Vorteil Arbeitnehmer 
„für“ Arbeitsleistung 
gewährt?

	▶ Auslandstätigkeit
Seit 01.01.2025 gelten neue steuerfreie Kaufkraftzuschläge

|  Entsendet der Arbeitgeber Arbeitnehmer ins Ausland, kann er deren  
höhere Lebenshaltungskosten vor Ort dadurch abgelten, dass er einen 
Kaufkraftausgleich zahlt. Die nach § 3 Nr. 64 S. 3 EStG steuerfreien Beträge 
sind zum 01.01.2025 angepasst worden. Enthalten sind sie im BMF-Schrei-
ben vom 21.01.2025 (Az. IV C 5 – S 2341/00025/004/005, Abruf-Nr. 246086).  |

 ↘ WEITERFÜHRENDER HINWEIS
•	Gesamtübersicht der Kaufkraftzuschläge (Stand 01.01.2025) → Abruf-Nr. 246086
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